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sein e1m elius weıter M1C| als eın Sammler VOIN Zweifeln,
Ansıchten und rgumenten (I1 103) ine Fortiführung der bahn-
brechenden Forschung, wodurch eine genaueTE Gruppierung der nti-
trınıtarıer des 6. Jahrh erreicht wird, soll bald 1n Zeitschriit
veröffentlicht werden. S. ]
Denei{ife, Au u s 1, f Der Traditionsbegriff. Studie

ZU!T Theologie. (Münsterische Beıträge ZUuUur Theologıe, Heit 18)
166 üUnster 1931, Aschendorit.

Die wertvolle Studie ist entstanden aus einem freundschaftlichen
lehrtenstreit. Gegen selnen ollegen, den jetzt leider schon hneimge-

e ck 1l, der 1n der Tradıtion dıe kirchliche ehr-
verkündıgung selbst sah, verirat die Ansıcht, daß dıe Tradıtion
eiwas dieser Vorausliegendes sel. Uurc! Autorıität War die rage
nıcht entscheiden. Die T heologen in Vergangenheit und Gegen-
wart sSind 1a nichts weniger als eiInmgy  °  ° „Lehrverkündigung“‘, „Doku-
mente der ehrverkündigung“, „Erblehre‘‘, „Überlieferung“‘, und ZWalr
entweder „dıe gesamte Glaubensüberlieferung“‘ oder „dıe in der

chrıft nıcht enthaltene Glaubenslehre*“‘, „das Wiıssen die
Glaubenslehre“, und Z W entweder „In den Jrägern des Lehramtes‘“*
oder „1n der Gesamtkirche‘‘. Das sınd noch nicht alle der verschiedenen
Detini:tionen. D., der unNs manche bedeutungsgeschichtliche Unter-
suchungen theologischer achausdrücke gesche hat, ging der Frage
eiirıg nach und stimmte 1 wesentlichen Dieckmann

Über die eingeschlagene Methode spricht sich selber aus

(106 I1.) Es andelt sıch nicht diıe Realdetinition, eren Feststellung
ache der Fundamentaltheologie ist, sondern die Verbaldeftinition:
Was will IHNHan mıiıt dem VWorte „Tradıtion“ sagen? Wie häan die
schiedenen Auffassungen zusammen ? Deshalb otellt zunäac st ın einem
„ el l(‘ (3—105) den tatsä  en prachge-
brauch test tür „tradıt10“ (7a0A000t5) 1111 (außerkirchlichen und) kırch-
lıchen Sprachgebrauch durch ıne sehr sorgfältige bedeutungsgeschicht-
lıche (rıchtiger ohl bedeutungsstatistische) Untersuchung. nsbeson-
ere wırd „tradit10““ als „Glaubensüberlieferung“ nach ewlesen 1m
Sprachgebrauch der H1 Schrift, der Väter, Päpste, Konzılıen, vorzüglıch
des Konzıls VON Irıent, der ] heologen des Mittelalters und der Neuzeiıt.
Es ergibt sıch daraus dıe interessante Beobachtung, daß in
christlichen L1ı ter QMMLT Paulus, Irenäus, Orıgenes, Cyrill
VON Jerusalem) und 1m etzten ahrhundert (Franzelın,
Scheeben, Bainvel, Pesch, Dieckmann, chultes, Adam, Ranit, Heinrich)
„traditi0“ oft mehr oder wenıiger ausdrücklich als „lebendige, autorıita-
tive kirchliche ehrverkündı un g“ bezeichnet wird. In der
Zwischenzeit zeıgt sıch 1€Es€E€ Auff gelegentli ausdrücklich
(z Joh Driedo, äufiger aber einschließlich: die Lehrver-
kündigung wird als ertnorm der überlieferten Zeugnisse
Seiz So beı den mittelalterlichen Theologen, die zunächst noch keine
theoretischen Untersuchungen über die Tradıtion hatten, besonders auch
beim Thomas (76 i1.) Das gleiche gilt Von manchen Aussprüchen
der Päpste und Konzilien (56) Das Konzıil VOD Trient (02 11.) redet
nicht VvVon der Tradıtion ın der Eınzahl, sondern VOIN Tradıtionen. Diese
sind nach dem endgültigen Dekret enZ, 783) VON ott geoffenbart,
den posteln übergeben, VOnN ihnen durch die el| iıhrer olger
unversehrt uUuns ekommen und werden mit gleicher TIiur wIıe
die Hl Schriit vere ROR Bei den eologen des 16 bıis Jahr-
hunderts ist der Be rıf sehr verdunkelt anche
eologen „verstanden uniter Tradıtion gal nicht oder kaum mehr dıe
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kirchliche Lehrverkündigungi weist in einemnm? eigenenlebendige, ur nach die Bezeichnung der Tradition
als entiernte Glaubensregel, dieKapıtel (116 i1.) dreı Gründe dai

also der Glaubensverkündigung
nderstellun: der Tradition und der ırch-lıegen scheint; dıe Nebeneıina

chen Handbüchern; die Einschränkunglıchen Autorıität in den theologı1s H1 Schrift stehenden Gilaubens-der Tradition aut dıe nicht ın der
dıe die chriift ZUTr einzıigenwahrheiıten. Geg die Reformatoren,

dıe katholischen Theologen, daß esGlaubensquelle machten, zeıgten
die nı in der chriıft stehen. Demauch Glaubenslehren gebe,

Grund{fehler der Protestanten, der Leugnung des kirchlichen
amtes, schenken S1e weniger ufmerksamkeıt.

Der „Systematische T eil“ 06—1509) zieht die Folgerungen.
einen„Tradıt10n umfaßt als Doppelbegrifi aup{-

be rı f 1° und einen „abgeleıtetien B C rıiic Der aupft-
begriff faßt die Tradıt101N als „lebendige, unfehlbare, kirchliche
Glaubensverkündigung“‘; abgeleıtete OT1 sıecht in ihr 99  1e enk-
mäler dieser Glaubensverkündigung( „Die Tradition 1m eigentlichen
Sinne ist das old. Die DokuINeNN{e und Monumente sind eın Berg-
werk, das dıeses old führt“ 13); NUuUr muß o1t mühsam VON den
anderen, unedlen Metallen geschjeden werden. Der sekundäre Begrili
I W1€e immer, den primären egrifi VOTQaUS; 11 des (Goldes
reden WIr Von „Goldbergwerk‘“‘, können das oldbergwer SOgar
‚„Gold“ iunnen. Wenn auch der aDgeleıitete Begril1 wohl häufiger a1s
der Hauptbegriif gebraucht wird, iragt letzterer och mıt Recht
seinen Namen, weıl die Hauptsache ist und weıl 1Ur dem ab-

dıe Berechtigung ZUr Führung des N amens Ira-geleıteten Begrili Denkmäler der Vergangenheit (Schriften äter,dition‘“® g1bt Die
ische Bücher USW.) sind LUT insotern ma ß-der Theologen, lıturg aut dıe kirchliche Lehrentscheidunggebend, als s1e einen

gestatien. Unter diese beiden egriffe lassen sich alle anderen Aut-
fassungen Von Tradition unterordnen.

So erg1ıbt sıch den aus D.s Ausführungen iolgendes Schema
Unter „dogmatischer Tradition“ versteht inan: B prımär (Haupt-
egri „die autoritative (unfehlbare kirchliche ehrverkündiıgung
durch das jeweıls ebendige, kirchliche Lehramt“ B) ekundär 1abge-
leiıteter Nebenbegrili) „dıe Denkmäler der geschehenen kirch iıchen
Glaubensverkündigung“‘. Der Hauptbegritt umtaßt die „tradıtio consti-
tutiva“® der Apostel und dıe „tradıt10 continuativa" ihrer achfolger.
Im eigentlichen Sınne spricht INa VOIL tradıtıo actıva
(Akt der Lehrverkündigung und tradıt1o obiectiva (passıva,
verkündete Lehre). DIie akft1ve Lehrverkündigung riolgt entweder
„sollemnıter“ oder „ordinarlie‘‘. Die objektive Lehrverkündigung kann
betrachtet werden als eine „tradıt10 procedens““ und „accepta“. Die
weıtere Unterscheidung der „traditio do atıca primarl1a“ iın Gilaubens-
lehren, dıe nicht in der Schrift ste (traditio solum oralıs, mıt
ziehung aut dier der postel), und In solche, die auch in der
H! Schriit stehen, ist D., WIE s scheint, weniger sympathısch, aber
auch nach ıhm sachlıch nicht beanstanden (vgl 156) und entspricht
doch ohl sehr dem allgemeınen Brauch, daß s1e nicht gyut über-
gangen werden kann. Gewiß ist wahr, daß das Lehramt E  e
wenıger Urc| die Schrift, das „dıivinum instrumentum doctrinae‘*

ranzelın), die Glaubenslehre überliefert als uUrc! seine eigenen
Ort: „Beides ist Tradıtion (159), aber das leiztere ist Tradıtion 1n

einem eHSETCH, besonderen Sinne.‘“ Soweıt die eigentliche eindeutige
Anwendung des egri1ifes der aktıven Tradıtion (conceptus Uun1vocus).
endet IHAan den Begriff aul das die Lehrtradıtion usübende Lehramt
oder aut die J räger dieses Lehramtes oder qut das Wiıissen die

{
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Überlieferungslehre d} ann bleibt nıcht mehr Zanz eindeutig, SOMN-
ern ırd analog CONCEPIUS analogus). Der sekundäre, aD-
geleıtete Traditionsbegriff scheint doch ohl 1Ur analog (Con-
cCeptus analogus, nicht aequ1vocus) ZUu primären angewandt se1n,
und War (gegen 150) auch 111 passıven Sınne, WEeilln INa hıer
überhaupt diese Unterscheidung beibehalten will

163 g1bt eın „Summarıum atınum partıs stematıicae“‘, was
die Nutzbarmachung der Untersuchungen auch In reisen erleichtert,

Köstersdie des Deutschen wenıger mächtig sind.
Il, Be d, Die abendländische Kirchenbuße

irühen Mittelalter (Breslauer Stud D hıst Theol. 16) er 8
(244 S Breslau 1930 Müller eiler
Die vorliegende Arbeıt ist dıe Fortsetzung des früheren erkes

Die abendländische Kırchenbuße 1m Ausgang des christliıchen Alter-
tums (vgl Schol |11930]| 109—117). Diesmal untersucht der Ver-
Tasser die eıt VOIn Gregor dem Großen bıs Zu Beginn der Früh-
scholastık. Damıt ist der ersie große INDTruC! in eıne bısher tür dıe
Bußgeschichte dunkle eıt gemacht. Jeder, der bıslang In dieser
eıt arbeıten mußte, weiß, eın wI1ıe großes Verdienst sich dadurch
erworben hat Es kann daher 1mM Begınn der Besprechung 1Ur ein
Glückwunsch den Verfiasser stehen.

tührt zunächst das Bußwesen in der alten keltıs chen irche
VOT,. Die alten Bußbücher wIıe das Paenitentiale Vınnlaili und. Cummeanı
werden aut ihre Echtheit untersucht. Das Neue, das SIE bringen, ist
ıne eigene Buße, welche ohne Exkommunikatıon durch Aufiflegung guter
Werke mıit abschließender oder doch Tolgender Lossprechung die
Sünden tilgt Sıe ist 1m Gegensatz ZUT alten öttentlichen uße wieder-
holbar und wird auch 111 Anschluß die Mönchsbeichte tür kleinere
Fehler erteılt, ohne daß reilich zunächst be1 den kleineren Vergehen
die Lossprechung sıcher nachweisbar ist Als Bußleistung erscheint
VOr allem Fasten In verschiedenen Arten und Abstufiungen, Verban-
NUunNg, Enthaltung VO ehelichen Verkehr, Verbot des W alfentragens,
Almosen und vereinzelt auch Eiınsperrung. Kommutationen und Re-
demptionen, Z be1 Krankheıt und auch sonst, Ssind möglıch.

Von der keltischen Kırche haben auch dıe >  C ch (— diese
Bußart übernommen, WIEe die sogenannten Bußbücher Theodors,
Bedas und Egberis zeigen Auch hıer wıird den Echtheitsiragen aum
gewıdmet und dıe welteren Feststellungen werden ausdrücklich auf
Grund dieser Untersuchungen getroffien. Daher kann iıch die diesbe-
züglıche Ausstellung VOIN leetaert RKevHıstLEcel 625)
nıcht anerkennen. Die angelsächsische Kırche hat die gleichen estim-
mMmungen WwIe dıe keltische durchgeführt Die Redemptionen scheinen
Treilich einen gyrößeren Umfang aNngeNOMMNEN haben. uch Miß-
ständen ist dabe!1 gekommen.

Auf das stland wurde diese Buße durch dıe keltischen Aus-
wanderer nach dem nordwestlichen Spanıen und nach Bretagnegebracht. Vor allem aber kam S1e aut den Kontinent durch die irıschen
und englischen Imıss1ionNlierenden Mönche, deren Bannerträger Kolumban
WAar. Von i1nem Widerstand iındet sıch außer einem später be-
sprechenden Kanon der Synode VoOon Toledo 1 und Jahr-hundert nichts. Im Gegenteıl wurde die verfallene Bußzucht durch die
neue wiederhergestellt, WwI1€e dıe zahlreichen er den Piorten
der Klöster der irischen Mönche und die vielen 1U  — entstehenden Träan-
kıischen Bußbücher zeıgen. Dadurch wurde dıe alte ölfentliche Exkom-
munıkationsbuße fast verdrängt, bis die karolingische Reiorm mıt
Nachdruck s1€e€ tfür OlITIentiliche Kapıtalverbrechen wieder iorderte.


